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(54)  Matrize  zum  Kaltverformen  von  Gegenständen 

(57)  Eine  Matrize  zum  Kaltverformen  von  Gegen- 
ständen,  insbesondere  Befestigungselementen,  enthält 
eine  Fassung  (1)  mit  einer  schwach  kegelförmigen 
Innenöffnung  (3).  In  der  Innenöffnung  (3)  werden  durch 
eine  leicht  kegelförmige  geschlitzte  Büchse  (5)  Kernele- 
mente  (8,9,10)  verpreßt,  die  vorzugsweise  aus  Hartme- 
tall  bestehen.  Aufgrund  des  Einpressens  durch  eine 
geschlitzte  Büchse  (5)  entsteht  einerseits  eine  Vorspan- 
nung  für  die  Kerne,  andererseits  können  diese  durch 
Herauspressen  der  Büchse  (5)  auch  wieder  ausge- 
tauscht  werden. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Matrize  zum  Kalt- 
verformen  von  Gegenständen. 

Es  ist  bekannt,  daß  sich  viele  Gegenstände,  bei- 
spielsweise  Bolzen,  Schrauben,  Niete,  Wellen  o.dgl. 
durch  Kaltverformen  herstellen  oder  formen  lassen. 
Dabei  kommen  Matrizen  zum  Einsatz,  die  üblicherweise 
einen  der  eigentlichen  Form  des  herzustellenden 
Gegenstandes  angepaßten  Kern  aus  hartem  Material 
enthalten,  der  in  einer  Fassung  eingesetzt  ist. 

Bislang  ist  es  bekannt,  einen  Kern  dadurch  in  einer 
Fassung  zu  befestigen,  daß  der  Kern  in  der  Fassung 
fest  eingeschrumpft  wird.  Dies  kann  durch  entspre- 
chende  Gestaltung  der  Abmessungen  erreicht  werden. 
Eine  Auswechselbarkeit  der  Kerne  ist  bei  einer  fest  ein- 
geschrumpften  Einheit  nicht  möglich. 

Ebenfalls  bekannt  sind  verschraubte  Matrizensy- 
steme,  bei  denen  die  Innenbohrung  der  Fassung  am 
einen  Ende  eine  nach  innen  gerichtete  Schulter  auf- 
weist,  gegen  die  der  Kern  oder  mehrere  Kernteile  anle- 
gen.  Von  der  gegenüberliegenden  Seite  erfolgt  dann 
eine  Fixierung  durch  eine  einzuschraubende  Druck- 
schraube. 

Weiterhin  bekannt  ist  ein  mehrteiliges  Werkzeug 
zum  Umformen  von  metallischen  Werkstoffen,  das  in 
einem  aus  Stahl  bestehenden  Gehäuse  einen  Einsatz 
aufweist,  zwischen  dem  und  dem  Gehäuse  eine  Armie- 
rung  eingesetzt  ist  (DD  57  492).  Die  Armierung  ist  aus 
einem  innen  zylindrischen  und  außen  kegeligen  elasti- 
schen  Zwischenring  und  aus  einem  oder  mehreren 
Außenringen  gebildet.  Der  Zwischenring  wird  axial  ein- 
gepreßt.  Dadurch  entsteht  eine  unlösbare  Verbindung, 
so  daß  das  Werkzeug  nach  seiner  Verwendung  nicht 
mehr  weiterverwendet  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Matrizensystem  zu  schaffen,  das  für  unterschiedliche 
Anwendungsfälle  anwendbar  ist  und  bei  dem  die  Werk- 
zeugkosten  durch  mehrfache  Verwendung  gesenkt  wer- 
den  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  schlägt  die  Erfindung 
eine  Matrize  mit  den  im  Anspruch  1  aufgeführten  Merk- 
malen  vor.  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  von  Unteransprüchen. 

Durch  das  Einpressen  der  Büchse,  das  in  Axialrich- 
tung  erfolgt,  kann  eine  Festlegung  des  Kerns  in  der  Fas- 
sung  erfolgen,  die  gleichzeitig  eine  Vorspannung  des 
Kerns  ähnlich  wie  beim  Kalt-  oder  Warmeinschrumpfen 
ermöglicht.  Andererseits  wird  es  durch  die  Erfindung 
möglich,  die  Büchse  auch  wieder  in  Axialrichtung  mit 
einer  Presse  aus  der  Fassung  herauszupressen,  so 
daß  dann  ein  möglicherweise  beschädigter  Kern  ausge- 
tauscht  werden  kann.  Es  wird  ebenfalls  möglich,  für 
unterschiedliche  Anwendungsfälle  dann  einen  anderen 
Kern  in  die  Fassung  einzupressen. 

Eine  der  Möglichkeiten,  wie  der  konische,  im  Quer- 
schnitt  ringförmige  Zwischenraum  verwirklicht  werden 
kann,  besteht  darin,  daß  die  Innenöffnung  der  Fassung 
leicht  konisch  ausgebildet  ist.  In  diesem  Fall  ist  auch  die 

Büchse,  die  bei  Ausfüllen  des  Zwischenraumes  flächig 
an  der  Innenwand  der  Innenöffnung  der  Fassung  anzu- 
liegen  hat,  an  ihrer  Außenseite  konisch  ausgebildet. 

In  nochmaliger  Weiterbildung  kann  vorgesehen 
5  sein,  daß  der  Kern  eine  zylindrische  Außenform  auf- 

weist,  üblicherweise  eine  kreiszylindrische  Außenform. 
Dann  hat  auch  die  Büchse  eine  zylindrische  bzw.  kreis- 
zylindrische  Innenform.  Auf  diese  Weise  wird  es  mög- 
lich,  übliche,  in  ihrer  Form  nicht  anzupassende  Kerne  zu 

10  verwenden. 
Zur  Verbesserung  der  Möglichkeit,  den  Kernen  eine 

geeigenete  Vorspannung  zu  geben,  kann  erfindungsge- 
mäß  in  Weiterbildung  vorgesehen  sein,  daß  die  Büchse 
einen  sich  vorzugsweise  über  ihre  gesamte  Länge 

15  erstreckenden  Schlitz  aufweist.  Der  Schlitz  verläuft 
sinnvollerweise  längs  einer  geraden  Mantellinie. 

Die  Erfindung  macht  es  möglich,  den  Kern  aus 
einem  Kernelement  bestehen  zu  lassen,  oder  aber 
auch  aus  mehreren,  in  Axialrichtung  hintereinander 

20  geordneten  Kerneinsätzen  aufzubauen.  Diese  Kerne- 
insätze  können  identisch  sein,  was  beispielsweise  dann 
sinnvoll  ist,  wenn  an  unterschiedlichen  Stellen  unter- 
schiedlich  starke  Belastungen  auftreten.  Dann  braucht 
man  nur  das  stärker  abgenutzte  Kernelement  auszutau- 

25  sehen.  Es  ist  aber  auch  möglich,  verschiedene  Kerne- 
insätze  für  verschiedene  Formungszwecke  zu 
verwenden.  Beispielsweise  schlägt  die  Erfindung  vor, 
ein  Kopfstück  zur  Formung  des  Kopfes  des  Befesti- 
gungselementes  zu  verwenden.  Dieses  Kopfstück  kann 

30  relativ  flach  sein.  Da  es  stärker  belastet  wird  als  die 
restlichen  Kernelemente,  kann  es  dann  getrennt  von 
den  anderen  Kernelementen  ausgetauscht  werden. 

Weitere  Merkmale,  Einzelheiten  und  Vorzüge  erge- 
ben  sich  aus  den  Patentansprüchen,  deren  Wortlaut 

35  durch  Bezugnahme  zum  Inhalt  der  Beschreibung 
gemacht  wird,  der  folgenden  Beschreibung  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  der  Erfindung  sowie  anhand 
der  Zeichnung.  Hierbei  zeigen: 

40  Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  Ausführungs- 
form  der  Erfindung,  nämlich  eine  Matrize  zur 
Kopfformung  von  Schrauben  in  zusammen- 
gesetztem  Zustand; 

45  Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  die  Fassung  der 
Matrize  der  Fig.  1  ; 

Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  die  bei  der  Matrize 
der  Fig.  1  zum  Einsatz  kommende  längsge- 

50  schlitzte  Büchse; 

Fig.  4  eine  Aufsicht  auf  die  Büchse  der  Fig.  3  von 
oben; 

55  Fig.  5  einen  Längsschnitt  durch  einen  Kerneinsatz; 

Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  ein  Kopfstück  zur 
Formung  eines  Senkkopfes  bei  einer 
Schraube. 

2 



3  EP  0  812 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Matrize  wird,  was  im  ein- 
zelnen  nicht  dargestellt  ist,  in  einer  Presse  angeordnet. 
In  dieser  Presse  werden  die  Rohlinge  in  die  Matrize  ein- 
gebracht  und  durch  Pressen  des  überstehenden  Teils 
der  Kopf  geformt.  5 

Die  Matrize  ist  aufgebaut  aus  einer  Fassung  1,  die 
beispielsweise  eine  kreiszylindrische  Außenform  mit 
einer  Einkerbung  2  aufweist.  Die  Einkerbung  2  dient  zur 
Ausrichtung  und  Festlegung  der  Fassung  1  in  der 
Presse.  10 

Die  Fassung  enthält  eine  in  Längsrichtung  verlau- 
fende  Innenbohrung  3,  an  deren  Innenwand  4  eine 
Büchse  5  vollflächig  anliegt.  Die  Büchse  5  weist  die  glei- 
che  axiale  Länge  auf  wie  die  Fassung  1  .  Sie  fluchtet  in 
ihren  beiden  Endbereichen  mit  den  Stirnflächen  6,  7  der  is 
Fassung. 

Innerhalb  der  Innenöffnung  der  Büchse  5  ist  ein 
Kern  8  angeordnet,  der  im  dargestellten  Beispiel  aus 
insgesamt  drei  Einsätzen  aufgebaut  ist,  nämlich  zwei 
identischen  Kerneinsätzen  9  und  einem  Kopfstück  10.  20 
Die  beiden  identischen  zylindrischen  Kerneinsätze  9 
weisen  eine  Innenbohrung  11  auf,  die  beispielsweise 
dem  Durchmesser  des  Schraubenschaftes  angepaßt 
ist.  Das  Kopfstück  10  weist  eine  mit  der  Innenbohrung 
1  1  fluchtende  zylindrische  Öffnung  12  auf,  die  sich  zur  25 
oberen  Stirnfläche  6  der  Fassung  hin  etwa  trichterför- 
mig  erweitert.  Diese  Form  der  Erweiterung  entspricht 
etwa  der  Form  einer  Senkschraube. 

Alle  drei  Kerneinsätze  9,  10  weisen  die  gleiche 
Außenform,  nämlich  die  Form  eines  Kreiszylinders,  auf.  30 

Fig.  2  zeigt  die  Fassung  1  allein.  Die  zu  sehende 
Innenbohrung  3  weist  die  Form  eines  sehr  spitzen 
Kegelstumpfes  auf,  dessen  Kegelwinkel  beispielsweise 
im  Bereich  von  etwa  5°  liegt. 

Fig.  3  zeigt  den  Längsschnitt  durch  die  Büchse  5.  35 
Die  Büchse  5  hat  an  ihrer  Außenseite  3  ebenfalls  eine 
Kegelstumpfform,  wobei  der  Kegelwinkel  dieser  Form 
den  Kegelwinkel  der  Innenbohrung  3  der  Fassung  1 
gleich  ist.  Dadurch  gelangt  die  Büchse  beim  Einschie- 
ben  in  die  Innenbohrung  3  der  Fassung  1  mit  ihrer  40 
Außenseite  13  vollflächig  zu  Anlage. 

Die  Innenbohrung  14  der  Büchse  5  ist  dagegen 
zylindrisch  ausgebildet,  so  daß  Kernelemente  mit  einer 
zylindrischen  Außenform  verwendet  werden  können. 

Fig.  4  zeigt  eine  Aufsicht  auf  die  Büchse  5  der  Fig.  45 
3  von  oben.  Die  obere  Stirnfläche  15  der  Büchse  5  bil- 
det  daher  einen  Ring  mit  kleinerem  Durchmesser  als 
der  Außendurchmesser  der  unteren  Stirnfläche  16.  Der 
Ansicht  der  Fig.  4  ist  zu  entnehmen,  daß  die  Büchse  5 
einen  Längsschlitz  17  aufweist.  Dieser  Längsschlitz  17  so 
weist  eine  schmale  Breite  auf,  da  die  Verformung  der 
Büchse  5  nur  gering  ist.  Der  Schlitz  17  erstreckt  sich 
über  eine  geradlinige  Mantellinie  der  Büchse  5. 

Fig.  6  zeigt  einen  Längsschnitt  durch  einen  der  Ker- 
neinsätze  9  mit  seiner  Innenbohrung  11.  Die  Außen-  ss 
seite  18  der  beiden  Kerneinsätze  9  liegt  auf  einer 
Kreiszylinderfläche. 

Fig.  6  zeigt  in  vergrößertem  Maßstab  einen  Schnitt 
durch  das  Kopfstück  10  oben  in  Fig.  1.  An  den  zylindri- 
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sehen  Teil  12  der  Innenöffnung  schließt  sich  der  sich 
trichterförmig  erweiternde  Bereich  1  9  zur  Formung  des 
Kopfes  einer  Schraube  an. 

Die  Matrize  der  Fig.  1  wird  folgendermaßen  zusam- 
mengesetzt.  Zunächst  wird  die  Fassung  1  in  eine  Halte- 
rung  gebracht.  Anschließend  werden  die  den  Kern  8 
bildenden  Kerneinsätze,  nämlich  das  Kopfstück  10  und 
die  beiden  zylindrischen  Einsatzteile  9  in  die  geschlitzte 
Büchse  5  eingesetzt,  beispielsweise  von  unten  in  Fig.  2. 
Zusammen  werden  dann  die  Kerneinsätze  und  die 
geschlitzte  Büchse  in  die  Fassung  1  eingesetzt.  Dieser 
Verbund  wird  dann  von  einer  Einsenkpresse  einge- 
drückt,  bis  die  Fassung  1  ,  die  Büchse  5  und  die  Kerne- 
insätze  bündig  verlaufen. 

Bei  diesem  Einpressen  erfolgt  eine  Verringerung 
der  Breite  des  Schlitzes  17,  so  daß  den  Kerneinsätzen 
eine  Vorspannung  erteilt  wird.  Diese  Vorspannung 
macht  die  Verwendung  armierter  Kerne  überflüssig. 

In  der  gleichen  Weise,  in  der  die  Matrize  zusam- 
mengesetzt  wurde,  kann  sie  auch  wieder  auseinander- 
genommen  werden.  Das  heißt,  es  ist  möglich,  die 
Büchse  5  in  umgekehrter  Richtung  wieder  aus  der  Fas- 
sung  1  herauszupressen,  so  daß  dann  die  Kerneinsätze 
ausgetauscht,  ersetzt  oder  durch  Kerneinsätze  einer 
anderen  Größe  oder  Form  ersetzt  werden  können. 

Die  Erfindung  schafft  ein  System,  bei  dem  unter- 
schiedliche  Kerneinsätze,  angepaßt  auf  den  jeweiligen 
Anwendungszweck,  in  einer  Fassung  1  angeordnet  und 
auch  wieder  entfernt  werden  können. 

Patentansprüche 

1  .  Matrize  zum  Kaltverformen  von  Gegenständen,  ins- 
besondere  Befestigungselementen  wie  Schrauben, 
Bolzen,  Niete  o.dgl.,  mit 

1.1  einer  Fassung  (1),  die 
1.1.1  eine  eine  Axialrichtung  definierende 
Innenöffnung  (3)  aufweist, 
1  .2  einem  Kern  (8),  der 
1.2.1  eine  einen  Schaft  des  zu  formenden 
Gegenstandes  aufnehmende  Innenöffnung 
(11)  aufweist  und 
1.2.2  derart  in  der  Innenöffnung  (3)  der  Fas- 
sung  (1)  angeordnet  ist,  daß 
1.2.3  zwischen  der  Fassung  (1)  und  dem  Kern 
(8)  ein  im  Querschnitt  ringförmiger,  leicht  koni- 
scher  Zwischenraum  gebildet  ist,  sowie  mit 
1  .3  einer  Büchse  (5),  die 
1.3.1  den  Zwischenraum  im  wesentlichen  voll- 
ständig  ausfüllt  und 
1.3.2  unter  Spannung  in  den  Zwischenraum 
eingepreßt  ist. 

2.  Matrize  nach  Anspruch  1  ,  bei  der  die  Innenöffnung 
(3)  der  Fassung  (1)  leicht  konisch  ausgebildet  ist. 

3.  Matrize  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  der  der  Kern 
(8)  eine  zylindrische  Außenform  aufweist. 

EP  0  812  637  A1 
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4.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  bei  der  die  Büchse  (5)  einen  sich  vorzugs- 
weise  über  ihre  gesamte  Länge  erstreckenden 
Schlitz  (17)  aufweist. 

5 
5.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 

che,  bei  der  mehrere  in  Axialrichtung  hintereinan- 
der  angeordnete,  den  Kern  (8)  bildenden  Einsätze 
(9,  10)  vorgesehen  sind. 

10 
6.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 

che,  mit  einem  Kopfstück  (10)  zur  Formung  des 
Kopfes  des  Befestigungselementes. 

7.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü-  is 
che,  mit  einem  abgesetzten  Einsatz  als  Teil  des 
Kerns  (8). 

8.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  mit  einem  Reduziereinsatz  als  Teil  des  Kerns  20 
(8). 

9.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  mit  einer  Entlüftung  in  einer  Trennfuge  zwi- 
schen  zwei  den  Kern  (8)  bildenden  Kerneinsätzen.  25 

10.  Matrize  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  bei  der  die  Büchse  (5)  lösbar  in  den  Zwischen- 
raum  zwischen  der  Fassung  (1)  und  dem  Kern  (8) 
eingepreßt  ist.  30 

11.  Matrize  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  10,  mit 
den  Kern  (8)  bildenden  Kerneinsätzen  aus  ver- 
schiedenen  Materialien. 

35 
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